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Jahresabschluss und Lagebericht für das  
Wirtschaftsjahr 2022 der IFG Ingolstadt AöR 

 
Der Verwaltungsrat der IFG Ingolstadt AöR hat in 
seiner Sitzung am 17. Juli 2023 den vorgelegten Jah-
resabschluss und den Lagebericht der IFG Ingolstadt 
AöR für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt und 
beschlossen, dass der Jahresgewinn in Höhe von 
EUR 10.956.137,89 mit dem bestehenden Verlust-
vortrag von EUR 7.150.698,33 zu verrechnen und 
den Restbetrag von EUR 3.805.439,56 auf neue 
Rechnung vorzutragen. Herr Wirtschaftsprüfer Mar-
kus Jäckel, Partner der Sozietät Vogl – Jäckel - Zie-
rer Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Ingolstadt, hat 
den Jahresabschluss geprüft und folgenden uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
Prüfungsurteile 
Ich habe den Jahresabschluss der IFG Ingolstadt 
AöR, Ingolstadt - bestehend aus der Bilanz zum 
31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2022 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - 

geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht 
der IFG Ingolstadt AöR für das Geschäftsjahr vom 
1.1.2022 bis zum 31.12.2022 geprüft. 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt un-
ter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31.12.2022 sowie seiner 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.1. 
bis zum 31.12.2022 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 S.1 HGB erkläre ich, dass 
meine Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts" meines Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich 
bin vom Unternehmen unabhängig in 



Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Ingolstadt                     Nr. 38 vom 20.09.2023 

 
 
 

 
Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Ingolstadt     Seite 2 
Herausgegeben vom Presse- und Informationsamt der Stadt Ingolstadt, Franziskanerstraße 7, 85049 Ingolstadt 
Im Internet: www.ingolstadt.de/amtliche 
 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe 
meine sonstige deutsche Berufspflicht in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin 
der Auffassung, dass die von mir erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für meine Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für 
die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Be-
langen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtig-
ten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 
ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
gegenstehen. 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwen-
dig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den 

anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin-
gen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der meine 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten re-
sultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Ad-
ressaten beeinflussen. 
Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahre eine kritische Grundhal-
tung.  
Darüber hinaus 

 identifiziere und beurteile ich die Risiken 
wesentlicher - beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter - falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss und im Lagebericht, plane und 
führe Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlange Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für meine Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentli-
che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, 
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beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraftset-
zen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinne ich ein Verständnis von dem für die 
Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prü-
fung des Lageberichts relevanten Vorkeh-
rungen und Maßnahmen, um Prüfungshand-
lungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme der Gesellschaft ab-
zugeben. 

 beurteile ich die Angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und da-
mit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehe ich Schlussfolgerungen über die Ange-
messenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlang-
ten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereig-
nissen oder Gegebenheiten besteht, die be-
deutsame Zweifel an der Fähigkeit der Ge-
sellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls ich 
zu dem Schluss komme, dass eine wesentli-
che Unsicherheit besteht, bin ich verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-
hörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, 
mein jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum meines 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Ge-
gebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstä-
tigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteile ich die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrundeliegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft vermittelt. 

 beurteile ich den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage des Unternehmens. 

 führe ich Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zu-
grunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteile die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-
fungsurteil zu den zukunftsorientierten An-
gaben sowie zu den zugrundeliegenden An-
nahmen gebe ich nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass künf-
tige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen. 

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die ich während 
meiner Prüfung feststelle. 
Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestä-
tigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts 
bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröf-
fentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses 
und/oder des Lageberichts in einer von der bestätig-
ten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor un-
serer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser 
Bestätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prüfung 
hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.  
 
Ingolstadt, den 12. Juni 2023 
gez. Wirtschaftsprüfer 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden 
von Montag, den 25. September 2023, bis Freitag, 
den 29. September 2023, und von Montag, den 02. 
Oktober 2023 bis Mittwoch, den 04. Oktober 2023, 
bei der IFG Ingolstadt AöR, Wagnerwirtsgasse 2, 
85049 Ingolstadt, im Zimmer 308/3. Stock, ausge-
legt und können während dieser Zeit von 10.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr eingesehen werden. 
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Öffentliche Sitzung des Bezirksausschusses  
V – Südwest  

 
Am Dienstag, 26.09.2023 findet um 19:30 Uhr eine 
öffentliche Sitzung des Bezirksausschusses V – 
Südwest statt. Veranstaltungsort: Jugendheim 
Hundszell, Klausenweg, 85051 Ingolstadt 
 
Tagesordnung 
Öffentliche Sitzung 
1. Niederschrift vom 26.07.2023 
2. Sachstand und weitere Entwicklung der Kin-

dertagesstätten und der Schulen im Stadtteil 
Südwest – insbesondere Grundschule 
Hundszell, Grundschule Haunwöhr und 
Apian-Gymnasium 
Referenten: Gabriel Engert - Kulturreferent, 
Gero Hoffmann - Baureferent 

3. Verschiedenes 
 
Änderung der Tagesordnung bleibt vorbehalten. 
 
Bezirksausschussvorsitzende: 
Claudia Majehrke 
Tel.: 0841/7 67 27 
cm3692@bingo-ev.de 
 

_________________________ 
 

Ausschreibung im Offenen Verfahren  
 

Die Stadt Ingolstadt, Hochbauamt, beabsichtigt fol-
gende Leistung nach VgV im Offenen Verfahren 
(EU) zu vergeben:  
GS Irgertsheim - Erweiterung, Malerarbeiten, 
665-0206-2023-B-IN  
Einreichungstermin: 17.10.2023 um 11:15 Uhr,  
Ausführungsort: Ingolstadt  
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, 
Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt Tel. (0841) 305-2450, 
E-Mail: vergabe@ingolstadt.de  
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplatt-
form www.vergabe.bayern.de 

_________________________ 
 
 

Ausschreibung im Offenen Verfahren  
 
Die Stadt Ingolstadt, Amt für Gebäudemanagement, 
beabsichtigt folgende Leistung nach VgV im Offe-
nen Verfahren (EU) zu vergeben:  

Gebäudereinigung - Kindergärten und Kinder-
krippen Villa Rosa 1-3, Nr. 664-0024-2023-F-IN 
Einreichungstermin: 17.10.2023 um 10:45 Uhr,  
Ausführungsort: Ingolstadt  
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, 
Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt Tel. (0841) 305-2450, 
E-Mail: vergabe@ingolstadt.de  
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplatt-
form www.vergabe.bayern.de 
 

_________________________ 

 
Ausschreibung im Offenen Verfahren  

 
Die Stadt Ingolstadt, Amt für Informations- und Da-
tenverarbeitung, beabsichtigt folgende Leistung 
nach VgV im Offenen Verfahren (EU) zu vergeben: 
Lieferung und Inbetriebnahme von NetApp 
Komponenten, Nr. 115-0015-2023-L-IN  
Einreichungstermin: 11.10.2023 um 24:00 Uhr,  
Ausführungsort: Ingolstadt  
Abwicklung der Ausschreibung über das Amt für In-
formations- und Datenverarbeitung, Hindenburgstr. 
17, 85057 Ingolstadt Tel. (0841) 305-1183, E-Mail: 
daniel.schwarzbeck@ingolstadt.de  
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplatt-
form www.vergabe.bayern.de 
 

_________________________ 

 

Ende der amtlichen Bekanntmachung 


